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 Veröffentlicht am 07.07.2008

Rechtssatz

Dem Berufungswerber wurde vorsätzliche Beihilfe zu einer Verwaltungsübertretung nach § 36 lit a KFG vorgehalten, da

er Herrn K. geholfen habe, einen PKW mit fehlender Zulassung auf ö9entlichen Straßen zu verwenden, indem er

unmittelbar vor diesem Fahrzeug gefahren sei und so die Verheimlichung der Tat erleichtert habe. Dem war

entgegenzuhalten, dass gemäß § 18 StVO nicht der vorausfahrende, sondern der nachfahrende Lenker für einen zu

geringen Tiefenabstand zwischen den hintereinander fahrenden Fahrzeugen verantwortlich ist. Im Übrigen konnte

jedermann trotz des relativ knappen Tiefenabstandes erkennen, dass auf der Rückseite des nicht zum Verkehr

zugelassenen Fahrzeuges keine Kennzeichentafel angebracht war. In diesem Sinne fehlten ausreichende Beweise,

wonach der vorausfahrende Berufungswerber die Begehung der Übertretung des § 36 lit a KFG als Gehilfe

unterstützen wollte.

Schlagworte

Beihilfe Erleichterung Vorsatz hintereinander fahren Verantwortlichkeit

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/36
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 2008/07/07 30.6-181/2007
	JUSLINE Entscheidung


